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3.6.1 § 59 Einleitung des Landumlegungsverfahrens
1 Will die zuständige Behörde die Landumlegung einleiten, lässt sie ihren Entscheid während 30
Tagen auf der betreffenden Gemeindekanzlei auflegen und gewährt den Betroffenen das
Einspracherecht. Sie weist im Amtsblatt zweimal auf die Auflage hin.
2 Wollen Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer ein Verfahren einleiten, reichen sie dem
Gemeinderat vorbereitende Unterlagen zur Vorprüfung ein. Der Gemeinderat lässt die
vorbereitenden Unterlagen für die Beteiligten auf der Gemeindekanzlei zur Einsichtnahme
während 30 Tagen auflegen und lädt die Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer zu einer
beschlussfassenden Versammlung mit dem Hinweis darauf ein (Art. 703 des Schweizerischen
Zivilgesetzbuches vom 10. Dezember 1907), dass:
a) die Stimmen der an der beschlussfassenden Versammlung nicht erscheinenden, sich der
Stimme enthaltenden oder nicht vorschriftsgemäss vertretenen Grundeigentümerinnen und
Grundeigentümer als zustimmend gezählt werden;
b) für jedes gemeinschaftliche Eigentum nur eine Stimme abgegeben werden kann;
Gesamteigentümerinnen und Gesamteigentümer haben sich auf eine gemeinsame Stimmabgabe
zu einigen, Miteigentümerinnen und Miteigentümer stimmen nach ihren Anteilen;
c) Stellvertretung aufgrund schriftlicher Ermächtigung möglich ist, soweit sie höchstens zwei
Stimmen umfasst.

Materialien
Absatz 1 und 2 (Inkrafttreten: 1. Januar 2019)

Bei dieser Bestimmung werden kaum Änderungen vorgenommen. Sie ist im Wesentlichen identisch mit
der bisherigen Regelung (§ 33 alt V PBG vom 16. November 1999 in Kraft bis 31. Dezember 2018).
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